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Riicktritt von Kantonsgeometer Stamm

Wegen Erreichens der Altersgrenze ist Herr Kantonsgeometer
Stamm auf Ende des vergangenen Jahres als Kantonsgeometer des Kan-
tons Basel-Landschaft zurilickgetreten. Er hat auftragsgemal noch ver-
schiedene Amtsgeschifte zu beendigen, die ihn bis zum Frithjahr 1947
beanspruchen werden. Der Regierungsrat hat in einem an Herrn Stamm
gerichteten Schreiben die dem Staate wiahrend beinahe 37 Jahren gelei-
steten treuen und vortrefflichen Dienste eingehend gewiirdigt und bestens
verdankt. ‘

Es geziemt sich, auch hier der Tiatigkeit und Verdienste des Herrn
Stamm kurz zu gedenken.

Nach Abschlul} seiner Studien und nach Ablegung der theoretischen
und praktischen Geometerpriifungen, sowie nach Erlangung des Patentes
Ende des Jahres 1906, war Herr Stamm als angestellter Konkordatsgeo-
meter vorerst im Privatgeometerbiiro Waldvogel in St. Gallen und nach-
her im Vermessungsbiiro Moser & Rahm in Olten titig.

Nach erfolgter Wahl als Adjunkt des basellandschaftlichen Vermes-
sungsamtes in Liestal, trat Herr Stamm diese neu geschaffene Stelle am
1. Mai 1909 an. Nach fast drei Jahren, d. h. am 1. Mirz 1912 beférderte
ihn der Regierungsrat auf den freigewordenen Posten des Kantonsgeo-
meters. Da diese Amtsstelle im Kanton Baselland nicht nur die Leitung
der Grundbuchvermessung, sondern auch diejenige der kulturtechni-
schen Arbeiten, wie Giliterzusammenlegungen, Entwisserungen usw, zu
besorgen hat, so harrte damals dem jungen Kantonsgeometer ein voll-
geriitteltes Mall Arbeit.

Beim Amtsantritt des Herrn Stamm als Kantonsgeometer besal3en
erst 13 Gemeinden vom Bunde anerkannte Grundbuchvermessungen.
Seither wurden unter seiner Leitung nach den bundesrechtlichen Vor-
schriften 42 Gemeinden vermessen. Diese Grundbuchvermessungen um-
fassen eine Flidche von ca. 24 900 ha. In Ausfiihrung begriffen waren Ende
1946 weitere 7 Gemeinden mit zusammen ca. 3100 ha. Zudem besorgte
das kantonale Vermessungsamt fiir alle vermessenen Gemeinden, ausge-

‘nommen einer einzigen, in engster Zusammenarbeit mit den Grundbuch-
dmtern, die permanente Nachfiihrung der Vermessungswerke.

Stark beanspruchten Herrn Stamm, namentlich wihrend des Welt-
krieges, die kulturtechnischen Arbeiten. Nebst vielen Entwisserungen
wurden in seiner Amtsperiode 31 Giiterzusammenlegungen iiber ein Ge-
biet von 4350 ha durchgefiihrt. Davon waren besonders die Unterneh-
mungen der Vorortsgemeinden von Basel, wie Muttenz, Pratteln, Bin-
ningen, Bottmingen und Miinchenstein mit groflen Schwierigkeiten ver-
bunden, indem es sich hier nicht ausschlieBlich um Zusammenlegungen
von landwirtschaftlichen Grundstiicken, sondern auch um Land zu Bau-
und Spekulationszwecken handelte. Diese Zusammenlegungen verursach-
ten meistens viele Einsprachen, die alle vom Kantonsgeometer griindlich
untersucht und zuhanden des Regierungsrates als oberste Rekursinstanz
begutachtet werden mufiten.
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Dank seiner groflen Sachkenntnis und langjahrigen Erfahrung hat
Herr Stamm mit einer nur kleinen Zahl von Mitarbeitern die Aufgaben
der Grundbuchvermessung und der Kulturtechnik mustergiiltig und zur
vollen Zufriedenheit aller Beteiligten gelost. Dabei brachten ihm die je-
weiligen, im gesamten vier Vorsteher der Direktion des Innern, denen er
unterstellt war, stets groles Verstandnis fiir seine Arbeit entgegen und
unterstiitzten ihn in bester Weise.

In der kantonalen landwirtschaftlichen Schule erteilte Herr Stamm
Unterricht in den geometrischen und kulturtechnischen Fiachern und
brachte so den jungen Bauernséhnen die Bedeutung und den Nutzen der
Vermessung und der Bodenverbesserungen fiir die Landwirtschaft bei.
Schliefllich bleibt noch zu erwahnen, dal3 er in den Jahren 1931 und 1932
die Konferenz der eidgendssischen und kantonalen Vermessungsaufsichts-
beamten in den- Kantonen Aargau bzw. Schwyz vorbildlich prasidierte.

Mit Herrn Kantonsgeometer Stamm tritt nun ein Mann von seinem
Amte zuriick, der fast wiahrend vier Dezennien dem Kanton Baselland,
seiner zweiten Heimat, seine ganze Kraft mit bestem Wissen und Konnen
gewidmet hat. Es ist ihm gelungen, nicht nur seine amtlichen Pflichten
in technischer Hinsicht in musterhafter Weise zu erfiillen, sondern sich
auch wegen seinen untadeligen Charaktereigenschaften das unbe-
schrinkte Zutrauen der Behoérden des Kantons, der Gemeinden und des
Bundes und schlieBlich der Bevolkerung zu erwerben.

Wir wiinschen Herrn Kantonsgeometer Stamm, der sich noch bester
geistiger und korperlicher Frische erfreut, eine Reihe von schénen und
gliicklichen Jahren im Kreise seiner Familie. Baltensperger

100 Jahre Bannvermessung im Kanton Schaifhausen

Am 16. Dezember 1946 waren hundert Jahre verflossen, seit der
GroBe Rat des Kantons Schaffhausen ein Gesetz erlieB, das fiir das Ver-
messungswesen des nordlichen Grenzkantons grofle Bedeutung erlangte.
Die Behorden wollten diesen Jubildumstag nicht unbeachtet voriiber-
gehen lassen und luden die eidgendssischen und kantonalen Fachbeamten
zu einer bescheidenen Feier ein. Denn ein Gesetz, das vor hundert Jahren
und heute noch anerkannte Grundsatze aufstellte, gehdért wohl zu den
Seltenheiten unseres Rechtsstaates. In 18 Artikeln wird nicht nur die
Vermessung ganzer Gemeindebanne geregelt, sondern auch die Einfiih-
rung von Grundbiichern, Anlegung von Zelgwegen und zweckmilige
Einteilung der Giiter rechtlich geordnet. Die gré3te positive Auswirkung
bestand ohne Zweifel in der Vermessung der Gemeindebanne und der
Einfithrung von Grundbiichern. Der Grofle Rat des Kantons Schaffhausen
lie3 sich somit recht frithzeitig von der Absicht leiten, fiir das bestehende
Fertigungswesen bei Kidufen und hypothekarischen Verschreibungen von
Grundstiicken groflere RegelmiBigkeit herbeizufiithren, den landwirt-
schaftlichen Verkehr zu heben und zu erleichtern und bisher zutage ge-
kommenen Ubelstinden dauernd abzuhelfen,



	Rücktritt von Kantonsgeometer Stamm

